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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1974

Norm

StGB §128 D

Rechtssatz

Beim Diebstahl von Sachen, die im Gebrauch des Bestohlenen standen, insbesondere bei höchst persönlichen

Gebrauchsgegenständen wie Kleidungsstücken ua, kann unter Umständen auch der etwas über dem Verkehrswert

liegende "Zeitwert" in Rechnung zu stellen sein.

Entscheidungstexte

11 Os 115/74

Entscheidungstext OGH 15.11.1974 11 Os 115/74

12 Os 35/75

Entscheidungstext OGH 20.05.1975 12 Os 35/75

13 Os 157/85

Entscheidungstext OGH 28.11.1985 13 Os 157/85

Ähnlich; Beisatz: Gegenstände des persönlichen Gebrauchs sind mit dem Neupreis abzüglich eines ihrer

Abnützung entsprechenden Anteils zu bewerten, repräsentieren somit für den Geschädigten einen den

Verkehrswert übersteigenden (höheren) Zeitwert (so schon SSt 36/15). (T1)
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